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Antrag zur Vorlage 3432 im Hinblick auf die 2. Lesung LBBG zum § 22 Abs. 2 
und 3 von Kantonsrat Philip C. Brunner, SVP 
 
 
Zu §22, Abs. 2 und Abs. 3 
 

 
 
Antrag: 
 

Ich beantrage auf die 2. Lesung des LBBG die Streichung der Abs. 2 und 3 gemäss 
Kommission in 1. Lesung und Beibehaltung des ursprünglichen Vorschlages des 
Regierungsrates. 
 

Begründung: 
 

Ich befürchte bei Annahme Abs. 2 gemäss Kommissionsantrag notorische 
Kompetenzdiskussionen zwischen der Direktion des Innern (DI) und der Direktion für 
Bildung und Kultur (DBK) 
 

Grundsätzlich brauchen wir eine Ausnahmebestimmung für Personen, welche die 
obligatorische Schulzeit beendet haben. Für eine weitere Ausnahmebestimmung – wie 
sie nun vorliegt – hege ich Bedenken. Denn oftmals ist die Abgrenzung zur Direktion 
für Bildung und Kultur (DBK) nicht einfach. Welche Zuständigkeit fällt in wessen 
Bereich? Mit einer Ausnahmebestimmung für Schulkinder sind Konflikte fast schon 
vorprogrammiert. Man wird dazu neigen, vieles ins LBBG abzuschieben, und zwar 
auch Fälle, welche eigentlich vom Schulgesetz erfasst sein müssten. Ich plädiere 
deshalb dazu, für die ursprüngliche Version des §22. 
 

Ich bitte höflich um Trakandierung bei der Behandlung des LBBG-Gesetzes. Danke 


